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Allgemeine Chronik

Infrastruktur und Lebensraum

Verkehr und Kommunikation

Verkehrspolitik

Nachdem der Ständerat den Bundesbeschluss über Finanzierung und Ausbau der
Eisenbahninfrastruktur FABI im Dezember 2012 um mehrere Ausbauprojekte ergänzt
und mittels eines zusätzlichen Mehrwertsteuerpromilles auf CHF 6,4 Mrd. aufgestockt
hatte, kam das Geschäft im Juni des Berichtjahres in den Nationalrat. Umstritten war
vor allem der plafonierte Fahrkostenabzug. Der Mehrheitsantrag wollte dem
ständerätlichen Vorschlag von einem Pauschalabzug von CHF 3'000 zustimmen. Eine
Minderheit Candinas (cvp, GR) wollte den Fahrkostenabzug dem Preis eines 2.-Klass-
Generalabonnements gleichsetzen. Eine Minderheit Quadri (lega, TI) lehnte eine
Plafonierung des Fahrkostenabzugs generell ab, da sie jene benachteilige, die auf das
Auto angewiesen seien. Eine Minderheit Grossen (glp, BE) forderte dagegen eine
komplette Abschaffung des Fahrkostenabzugs, da dies ein falscher Anreiz des Staates
sei. Ein Antrag Daniel Fässler (cvp, AI) verlangte einen Maximalbetrag von zehntausend
Franken, während die ersten zweitausend nicht abzugsberechtigt wären. Alle
Minderheits- und Einzelanträge konnten in der Abstimmung nicht gegen den
Mehrheitsantrag bestehen. Eine Minderheit Huber (fdp, UR) versuchte erfolglos, die
vom Ständerat aufgenommene Mehrwertsteuer-Erhöhung zu verhindern. Der
Nationalrat folgte dem Mehrheitsantrag für Bestätigung der Änderung der kleinen
Kammer mit 125 zu 65 Stimmen. Bei der Vorlage zum Bundesgesetz über die
Finanzierung und den Ausbau der Eisenbahninfrastruktur nahm der Nationalrat mit 124
zu 65 Stimmen den Antrag Fluri (fdp, SO) an, welcher forderte, dass ab 2019 die Hälfte
der gesprochenen Mitteln aus Schwerverkehrsabgabe und zweckgebundener
Verbrauchssteuer bis zur vollständigen Rückzahlung der Bevorschussung zur Verzinsung
und Rückzahlung verwendet werden. Zum Ausbauschritt 2025 gab es im Nationalrat
drei Anträge: Eine Minderheit Quadri (lega, TI) forderte die Aufnahme von
Planungsarbeiten zur Umfahrung von Bellinzona. Eine Minderheit Huber (fdp, UR) wollte
den ursprünglichen, deutlich kleineren Ausbauschritt des Bundesrates jenem des
Ständerates vorziehen. Eine Minderheit Hurter (svp, SH) bat darum, die Elektrifizierung
und den Ausbau der Hochrheinbahn in den ersten Ausbauschritt aufzunehmen. Der
Nationalrat folgte allerdings in allen Abstimmungen deutlich der Kommissionsmehrheit,
welche die Vorlage des Ständerates übernehmen wollte. Ein Antrag Fluri (fdp, SO),
welcher eine Verknüpfung aller Teile des FABI-Geschäfts verlangte, damit keine
Unsicherheiten bezüglich der Referendumsfrist auftreten können, wurde vom Rat mit
142 zu 36 Stimmen angenommen. Beim Bundesbeschluss über den Verpflichtungskredit
für den Ausbauschritt 2025 zog der Rat den Mehrheitsantrag (Zustimmung zum
Beschluss des Ständerates) dem Minderheitsantrag Huber (fdp, UR; Zustimmung zum
Entwurf des Bundesrates) mit 142 zu 41 Stimmen vor. Einer Minderheit Thomas Hurter
(svp, SH) gelang es, den Ausbau der Hochrheinbahn durch die Hintertüre einzubringen:
Der Nationalrat stimmte der von der Minderheit Hurter beantragten Änderung des
Bundesbeschlusses vom 8. März 2005 über den Verpflichtungskredit für die erste Phase
des HGV-Anschlusses mit 102 zu 82 Stimmen zu, erhöhte dort nachträglich den Kredit
um CHF 100 Mio. auf CHF 1'190 Mio. und führte die Verbindung Schaffhausen-Basel im
Bundesbeschluss auf. Mehrere Minderheitsanträge fanden keine Zustimmung, darunter
etwa der Antrag Regazzi (cvp, TI), welcher auch die Seilbahnen und den
Schienengüterverkehr in die langfristige Angebots- und Infrastrukturentwicklung
einbeziehen wollte, der Antrag Huber (fdp, UR), welcher eine Befristung des
Bahninfrastrukturfonds bis 2030 beabsichtigte oder der Antrag Quadri (lega, TI),
welcher ein Mitspracherecht der Gemeinden in Artikel 48b und 48d des
Eisenbahngesetzes festschreiben wollte. Keine Zustimmung fand auch die Minderheit II
Candinas (cvp, GR), welche wie der Ständerat die finanzielle Beteiligung der Kantone
über die Zuständigkeit für die Publikumsanlagen regeln wollte. Die
Finanzdirektorenkonferenz der Kantone hatte sich explizit für diese Lösung
ausgesprochen und Bundes- und Ständerat unterstützten diese Regelung. Der Antrag
Candinas wurde mit 142 zu 41 Stimmen verworfen. Der Nationalrat nahm alle Entwürfe
in den Gesamtabstimmungen deutlich an, worauf die Vorlage zur Differenzbereinigung
zurück an den Ständerat ging. In der kleinen Kammer sorgten nur zwei Differenzen für
Diskussionen: Zum Einen die Kantonsbeteiligung an der Finanzierung, welche gemäss
Nationalrat pauschal über die Bestellungen an den Regionalverkehr aufgeschlüsselt
werden sollte, zum Anderen die Änderung des HGV-Anschluss-Gesetzes zwecks
Aufnahme und Finanzierung der Elektrifizierung der Hochrheinstrecke. Die

DIREKTER GEGENVORSCHLAG ZU
VOLKSINITIATIVE
DATUM: 21.06.2013
NIKLAUS BIERI
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Verkehrskommission des Ständerates beantragte bei der Kantonsbeteiligung die
Zustimmung zum Entwurf des Nationalrates. Ein Einzelantrag Engler (cvp, GR) forderte
Festhalten am bundesrätlichen Vorschlag der Finanzierungsbeteiligung der Kantone via
die Publikumsanlagen. Diese Lösung wurde nun entgegen der ersten Debatte als
kompliziert und unzweckmässig bezeichnet, zudem wurde das Risiko betont, dass
kleine und finanzschwache Kantone mit der Sanierung von grossen Bahnhöfen
überfordert wären. Der Ständerat schwenkte mit 32 zu 8 Stimmen auf die Linie des
Nationalrates ein. Während die Standesvertreter von Basel-Stadt, Basel-Landschaft und
Schaffhausen für die vom Nationalrat aufgenommene Änderung des HGV-Anschluss-
Gesetzes zur Elektrifizierung der Hochrheinstrecke argumentierten, mahnten kritische
Stimmen, dass das Projekt der Hochrheinbahn ein Ad-hoc-Projekt sei und keine
grundsätzliche Prüfung durchlaufen habe wie die anderen Projekte, welche als
Ausbauprojekte in FABI aufgenommen worden seien. Auch solle eine Investition auf
deutschem Boden mittels Staatsvertrag geregelt werden. Der Ständerat entschied mit
32 zu 5 Stimmen gegen die Minderheit Janiak (sp, BL), welche Zustimmung zum
Nationalrat beantragt hatte. Diese letzte Differenz wurde im Nationalrat am 17.Juni
verhandelt. Eine Mehrheit der Kommission forderte die Zustimmung zum Ständerat.
Eine Minderheit Thomas Hurter (svp, SH) forderte Festhalten an der Änderung des HGV-
Anschluss-Gesetzes. Hurter zog seinen Minderheitenantrag allerdings zurück, da sein
Postulat bezüglich der Hochrheinbahn in der Kommission auf grossmehrheitliche
Zustimmung gestossen war. Der Nationalrat schwenkte damit gemäss Mehrheitsantrag
auf die Linie des Ständerates ein und räumte die letzte Differenz zu diesem aus. In den
Schlussabstimmungen im Juni nahm der Ständerat die Vorlagen einstimmig an. Fast
zeitgleich folgte der Nationalrat der kleinen Kammer und führte damit die Vorlage gegen
die Nein-Stimmen einer Mehrheit der SVP-Fraktion zum Abschluss. Die Volksinitiative
„Für den öffentlichen Verkehr“ wurde in der Folge zurückgezogen. Über die FABI
Vorlage wird im Februar 2014 an den Urnen befunden. 1

Strassenverkehr

Im März 2014 nahm der Ständerat als Erstrat die Beratung über die Änderung des
Bundesgesetzes über den Strassentransitverkehr im Alpengebiet (Sanierung Gotthard-
Strassentunnel) auf. Die Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen der kleinen
Kammer (KVF-SR) empfahl dem Plenum mit 7 gegen 6 Stimmen, auf die Vorlage
einzutreten und ohne Änderung zuzustimmen. Eine Minderheit Stadler (glp, UR)
beantragte Nichteintreten, eine Minderheit I Janiak (sp, BL) forderte die Rückweisung
an den Bundesrat mit dem Auftrag, die Vereinbarkeit mit dem Landverkehrsabkommen
sowie die Verfassungsmässigkeit vertieft zu prüfen. Eine Minderheit II Graber (cvp, LU)
verlangte die Rückweisung an den Bundesrat, damit dieser aufzeige, wie die
Forderungen der Zentralschweizer Regierungskonferenz in der Vorlage erfüllt werden.
Eine Minderheit III Graber (cvp, LU) beantragte schliesslich die Rückweisung an den
Bundesrat mit dem Auftrag, ein Programm vorzulegen, welches aufzeigt, welche
Strassenbauprojekte wegen der zweiten Röhre entfallen bzw. verzögert werden und wie
die Mehrkosten aus dem Unterhalt der zusätzlichen Röhre finanziert werden. In seinem
Votum für den Antrag der Kommissionsminderheit nahm Standerät Markus Stadler
Bezug auf die wichtigsten Argumente der Kommissionsmehrheit. Im Gegensatz zur
Darstellung der Mehrheit werde das Tessin während der Sanierung nicht abgeschnitten:
Der neue Gotthard-Basistunnel sei bis dahin in Betrieb und neben dem Gotthard
führten auch noch andere Pässe in den Norden. Zudem wäre es möglich, den Tunnel in
den Sommermonaten zu öffnen. Die Verkehrssicherheit werde durch eine zweite Röhre
nur in den Röhren erhöht, auf den Zufahrtsstrecken erhöhe sich dafür das Unfallrisiko
durch erwarteten Mehrverkehr. Die Sicherheit lasse sich mit einfachen Massnahmen
sehr viel günstiger und effizienter steigern: Beispielsweise könnte der Mindestabstand
zwischen Lastwagen erhöht oder die Höchstgeschwindigkeit gesenkt werden. Stadler
betonte zudem den Widerspruch der Vorlage mit dem Alpenschutzartikel. Weitere
Rednerinnen und Redner sorgten für eine ausgesprochen lange Eintretensdebatte. Mit
25 gegen 16 Stimmen trat die kleine Kammer schliesslich auf die Vorlage ein und lehnte
sämtliche Minderheitenanträge ab. In der Gesamtabstimmung stimmte der Ständerat
der Vorlage ebenfalls mit 25 gegen 16 Stimmen zu. Der Nationalrat debattierte in der
Herbstsession über die Vorlage. Neben dem Minderheitenantrag Rytz (gps, BE) auf
Nichteintreten waren weitere Minderheitsanträge gestellt worden: Minderheit I Graf-
Litscher (sp, TG) forderte die Rückweisung an den Bundesrat mit dem Auftrag,
Verfassungsmässigkeit sowie Vereinbarkeit mit dem Landverkehrsabkommen vertieft zu
klären. Die Minderheit II Graf-Litscher (sp, TG) verlangte die Rückweisung an den
Bundesrat verbunden mit der Aufgabe, ein Verzichts-, Verzögerungs- und
Finanzierungsprogramm vorzulegen. Die Minderheit III Grossen (glp, BE) beantragte die

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 13.03.2014
NIKLAUS BIERI
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Rückweisung an den Bundesrat mit dem Auftrag, in Artikel 84 Absatz 3 der
Bundesverfassung ergänzend festzuhalten, dass die Benutzung zusätzlicher Fahrspuren
pro Richtung auf Transitachsen im Alpengebiet verboten ist. Minderheit IV Nordmann
(sp, VD) wollte die Rückweisung an den Bundesrat mit dem Auftrag verbinden, dem
Parlament eine Sanierung ohne zweite Röhre dafür mit zeitlich umfassendem
Bahnverlad von Strassenfahrzeugen zu unterbreiten. Nach langer Debatte zeigten sich
sowohl in der Abstimmung über Eintreten wie auch in den Abstimmungen über die
Rückweisungsanträge klare Gräben entlang der Parteilinien: Die Fraktionen von SP,
Grünen und Grünliberalen stimmten geschlossen für Nichteintreten und für die
Rückweisungsanträge, während die Fraktionen von SVP, FDP, CVP und BDP (bis auf 2
Stimmen) geschlossen für die bundesrätliche Vorlage eintraten. In der
Schlussabstimmung vom 26. September 2014 nahm der Nationalrat die Vorlage mit 120
gegen 76 Stimmen an, der Ständerat mit 28 zu 17 Stimmen. Der Verein „Nein zur 2.
Gotthardröhre“, welchem neben SP, Grünen, Grünliberalen auch EVP und CSP sowie
über 40 weitere national oder regional tätige Organisationen angehören, ergriff das
Referendum. Bereits im Dezember und somit noch vor Ablauf der Referendumsfrist am
15.1.2015 liess der Verein verlauten, die notwendigen 50'000 Unterschriften seien
beglaubigt, darüber hinaus seien noch einmal so viele zusätzliche Unterschriften
zusammengekommen. 2

Mit einer im Juni 2015 eingereichten Motion verlangte Ständerat Janiak (sp, BL), dass
alle grenznahen ausländischen Umlade-Terminals des kombinierten Verkehrs von der
LSVA-Rückerstattungsberechtigung auszuschliessen seien. Hintergrund dieser
Forderung ist eine seit dem 1. Januar 2008 gültige Weisung der Eidgenössischen
Zollverwaltung, welche Fahrten ab dem Terminal der Deutschen Umschlaggesellschaft
Schiene-Strasse (Duss) in Weil am Rhein eine LSVA-Rückerstattungsberechtigung
zugesteht. Diese Weisung unterlaufe – so die Begründung des Motionärs – die
erwünschte Verkehrsverlagerung, indem Strassentransporte finanziell begünstigt
würden. Der Bundesrat stimmte dem Anliegen zu und beantragte die Annahme der
Motion. Der Ständerat folgte diesem Antrag im September 2015 diskussionslos. 3

MOTION
DATUM: 23.09.2015
NIKLAUS BIERI

Die vom Ständerat 2015 angenommene Motion Janiak (sp, BL) zur LSVA-
Rückerstattungsberechtigung grenznaher ausländischer Terminals des kombinierten
Verkehrs wurde 2016 im Nationalrat debattiert. Die KVF-NR kam im Vorfeld der
Ratsdebatte zum Schluss, die von der Motion geforderte Ausschliessung grenznaher
ausländischer Umladeterminals von der LSVA-Rückerstattung behindere den
Wettbewerb und verunsichere die Branche. Die Kommissionsmehrheit beantragte
deshalb die Ablehnung der Motion. Eine Minderheit Rytz (gp, BE) stimmte dem Motionär
hingegen zu. Mit 118 gegen 68 Stimmen (keine Enthaltungen) lehnte die grosse Kammer
die Motion nach angeregter Diskussion ab. 4

MOTION
DATUM: 08.03.2016
NIKLAUS BIERI

Die Motion Regazzi (cvp, TI) betreffend Garantiegewicht und Anhängelast von
Personenwagen und leichten Nutzfahrzeugen «rennt also eigentlich offene Türen ein»,
hielt Ständerat Janiak (sp, BL) im September 2018 im Plenum für die KVF-SR fest,
nachdem er erklärt hatte, dass die entsprechend geänderte Verordnung bereits per 1.
Januar 2019 in Kraft treten solle. Bundesrätin Leuthard bestätigte dies und berief sich
auf die Vernehmlassung zur Verordnungsanpassung, wo keine Einwände vorgebracht
worden seien. Nach diesen Ausführungen nahm der Ständerat die Motion
stillschweigend an. 5

MOTION
DATUM: 27.09.2018
NIKLAUS BIERI

Bezüglich der Motion Reimann (svp, SG) zur Abschaffung der Kontrollmarke zur
Typengenehmigung von Strassenfahrzeugen folgte der Ständerat in der Herbstsession
2018 stillschweigend dem Antrag seiner Kommission: Diese hatte mit 7 zu 4 Stimmen
(bei einer Enthaltung) beantragt, die Motion anzunehmen. Ständerat Janiak (sp, BL)
führte dazu aus, die Minderheit habe auf einen Antrag auf Ablehnung verzichtet, weil
die Kommissionsmehrheit das Anliegen im Bewusstsein guthiess, dass ein Wechsel von
der Aufklebe-Kontrollmarke hin zu einer Informatiklösung Zeit brauche. Dass die
Aufklebe-Kontrollmarke nicht mehr zeitgemäss sei, darin sei sich die Kommission einig
gewesen. Bundesrätin Leuthard zeigte sich froh über die pragmatische Art und Weise
der Zustimmung der KVF-SR, insbesondere über die Freiheit in der Umsetzung der
Motion, welche sich aus den mündlichen Ausführungen der Kommission ergebe. 6

MOTION
DATUM: 27.09.2018
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Ständerat Damian Müller (fdp, LU) erahnte eine Finanzierungslücke bei der
Strassenverkehrsinfrastruktur, weil der Anteil von Fahrzeugen mit alternativen
Antrieben zunehme und deren Lenkerinnen und Lenker entsprechend keine
Mineralölsteuer bezahlten. Neben der Finanzierungslücke ging es Ständerat Müller auch
um die Gerechtigkeit, als er im Juni 2019 seine Motion «Mobility-Pricing schafft
Fairness in der Finanzierung der Verkehrsinfrastruktur» einreichte. Schliesslich
würden Fahrerinnen und Fahrer von Elektro- oder Wasserstoffautos die
Strasseninfrastruktur zwar nutzen, aber keinen finanziellen Beitrag an deren
Finanzierung leisten. Der Motionär wollte deshalb den Bundesrat damit beauftragen,
dem Parlament eine Vorlage zu Mobility-Pricing zu unterbreiten, mit der sich auch
Verkehrsteilnehmer, welche keine Mineralölsteuer entrichten, finanziell an der
Verkehrsinfrastrukturfinanzierung beteiligen. 
Der Bundesrat empfahl die Motion zur Ablehnung. Zwar wolle der Bundesrat zu
«gegebener Zeit» eine Vorlage für eine Abgabe bei Fahrzeugen mit alternativen
Treibstoffen verabschieden, bis auf Weiteres – beziehungsweise bis zu einer deutlich
höheren Marktdurchdringung – sollten solche Fahrzeuge jedoch noch gefördert
werden. 
Als die Motion im September 2019 in den Ständerat kam, stellte Claude Janiak (sp, BL)
einen Ordnungsantrag: Die Motion solle der KVF-SR zur Vorprüfung zugewiesen werden.
Ständerat Janiak versprach sich davon eine «Gesamtschau» über die Fahrzeuge mit
alternativen Antrieben, die Entwicklung der Mineralölsteuererträge und die
Strassenverkehrsfinanzierung. Motionär Müller erklärte sich mit diesem Vorgehen
einverstanden, hielt jedoch an die Adresse des Bundesrates fest, dass er sich vom
Zuwarten nichts verpreche. Die kleine Kammer nahm den Ordnungsantrag Janiak
diskussionslos an und wies die Motion der KVF-SR zur Vorprüfung zu. 7

MOTION
DATUM: 10.09.2019
NIKLAUS BIERI
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